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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Internationale Markenartikelanbieter operierten seit Jahren in der Schweiz im Vergleich
zum Ausland mit deutlich höheren Gewinnmargen und zementierten so die
Hochpreisinsel Schweiz, weil gleichzeitig der Einkauf über ausländische Lieferanten
verhindert wurde. In diesem Zusammenhang wurde im Nationalrat einer Motion Birrer-
Heimo (sp, LU) mit 113 zu 74 Stimmen zugestimmt. Diese sah vor, das Kartellgesetz mit
einem Artikel zu unzulässigen Preisdifferenzierungen durch ausländische Anbieter zu
ergänzen. Der Entscheid des Ständerats zu dieser Motion stand noch aus. 1

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession lehnte der Ständerat eine Motion Birrer-Heimo (sp, LU) ab, die
sich auf Preisdifferenzierungen durch ausländische Anbieter bezog. Der Vorstoss, der
im Jahr 2011 im Nationalrat eine Mehrheit erreicht hatte, wollte im Kartellgesetz den
Grundsatz verankern, wonach sich Unternehmen unzulässig verhielten, wenn sie ihre
Markenprodukte im Ausland zu tieferen Preisen vertrieben als in der Schweiz. Da dieses
Anliegen vom Ständerat im Rahmen der Kartellgesetzrevision berücksichtigt wurde,
erwies sich dieser Entscheid in der kleinen Kammer als unumstritten. 2

MOTION
DATUM: 21.03.2013
LAURENT BERNHARD

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession des Berichtsjahres als Erstrat mit
der Revision des Kartellgesetzes. Auf institutioneller Ebene erteilte die kleine Kammer
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Schaffung einer Gerichtsinstanz eine Abfuhr.
Ausschlaggebend für diesen Entscheid war die Befürchtung einer Verlängerung der
Verfahren. Stattdessen beschloss der Ständerat eine Professionalisierung und
Verkleinerung der Wettbewerbskommission (WEKO). Das zwölfköpfige Gremium, in dem
bis anhin auch Vertreter von vier Verbänden (Economiesuisse, Schweizerischer
Gewerbeverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Stiftung für
Konsumentenschutz) Platz nahmen, sollte auf fünf unabhängige Sachverständige
reduziert werden. In Bezug auf das Teilkartellverbot, d.h. die Grundsatzverbote von
Preis-, Mengen- und Gebietsabreden zwischen Konkurrenten (Horizontalabreden)
sowie von vertikalen Preisbindungen und Gebietsabschottungen zwischen Produzenten
und Händlern (Vertikalabreden) folgte die kleine Kammer den bundesrätlichen
Anträgen. Der Ständerat sprach sich bei den Vertikalabreden dafür aus, im Einzelfall
abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zuzulassen, sofern von solchen Abreden
eine effizienzsteigernde Wirkung ausging. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrats
sollte die Beweisführung jedoch nicht den Unternehmen, sondern der
Wettbewerbsbehörde obliegen. Ausserdem legte der Ständerat fest, dass
wettbewerbsfördernde Arbeitsgemeinschaften und Poolverträge weiterhin zulässig
bleiben sollten. Diese Kooperationsformen waren in der Baubranche und in der
Versicherungsbranche häufig anzutreffen. Schliesslich sollten Bagatellfälle nicht von der
WEKO aufgegriffen werden. Für eine Überraschung sorgte die Annahme eines
Minderheitsantrags Hess (fdp, OW). Dieser sah – im Sinne einer im Vorjahr vom
Nationalrat angenommenen Motion Birrer-Heimo (sp, LU) – vor, dass Lieferanten aus
OECD-Ländern ihre Schweizer Kunden zu den dort üblichen Bedingungen beliefern
mussten. Dieser Entscheid, der die Bekämpfung der “Hochpreisinsel Schweiz“
bezweckte, kam deutlich mit 25 zu 12 Stimmen zu Stande. Vertreter der unterlegenen
Kommissionsmehrheit machten vergebens darauf aufmerksam, dass ein solcher
Lieferzwang für ausländische Unternehmen ohne Schweizer Niederlassung kaum
durchsetzbar war und der international gängigen Praxis widersprach. Nicht zuletzt
aufgrund des Umstandes, dass der Ständerat die Vorlage in gewissen Bereichen
grundlegend verändert und somit neue Fragen aufgeworfen hatte, beschloss die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR) im April, den
Eintretensentscheid zu vertagen und weitere Abklärungen durchzuführen. Dies betraf
vor allem den Umbau der Wettbewerbskommission und die Frage des Lieferzwangs. In
der Presse wurde dies als Verzögerungstaktik einer aus Gewerbe- und
Gewerkschaftsvertretern bestehenden unheiligen Allianz interpretiert. Im Oktober gab
die WAK-NR bekannt, dass sich eine Mehrheit von 13 zu 9 Kommissionsmitgliedern
gegen das vom Ständerat beschlossene Teilkartellverbot ausgesprochen hatte. Ein
Gelingen der Gesetzesrevision erschien somit zunehmend ungewiss. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
LAURENT BERNHARD
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In der Sommersession 2014 folgte der Nationalrat einem Postulat Birrer-Heimo (sp, LU)
und beauftragte den Bundesrat, in einem Bericht aufzuzeigen, wie Werbeanrufe von
Callcentern mit gefälschten Schweizer Telefonnummern („Spoofing“) verhindert
werden können. Der Bundesrat sprach sich im Vorfeld für eine Annahme des Postulats
aus und versprach, die Problematik in einen bereits geplanten Bericht über die
Entwicklungen im Fernmeldemarkt aufzunehmen. Um diesen hatte die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates (KVF-SR) im Jahr 2013 ersucht, nachdem
die Telekomindustrie neue Technologien und Preismodelle für den Mobilfunkverkehr
mit dem Ausland angekündigt hatte. 4

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
DAVID ZUMBACH

Mit der Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG), die am 11. Dezember 2015 in die
Vernehmlassung geschickt wurde, nahm sich der Bundesrat u.a. der Thematik von
Werbeanrufen mit gefälschten Schweizer Telefonnummern („Spoofing“) an, die 2014
durch ein Postulat Birrer-Heimo (sp, LU) angeregt worden war. Mit der geplanten
Gesetzesänderung will der Bundesrat die Fernmeldedienstanbieter zur Bekämpfung der
unlauteren Werbeanrufe verpflichten. Gleichzeitig betonte der Bundesrat im
Vernehmlassungsbericht aber auch, dass es viele Jahre dauern würde, bis Spoofing
wirkungsvoll bekämpft werden könne, da dies nur über internationale Bestrebungen
und ein weltweites Zertifizierungssystem möglich sei. Das Postulat wurde im Sommer
2016 abgeschrieben. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2015
DAVID ZUMBACH

Wirtschaftsordnung

Alors que la digitalisation a entraîné une profonde mutation de l'industrie du voyage, la
loi fédérale sur les voyages à forfaits, introduite en 1994, n'a pas été adaptée aux
nouvelles habitudes des consommateurs. Ainsi, les prestations de détaillants en ligne
ne sont pas prises en compte par la législation. Afin de protéger les consommateurs
helvétiques, Prisca Birrer-Heimo (ps, LU) a déposé un postulat pour l'adaptation de la
loi sur les voyages à forfait aux habitudes de consommation actuelles. Le Conseil
fédéral a proposé d'accepter le postulat. Il a été adopté, sans discussion, par la
chambre du peuple. 6

POSTULAT
DATUM: 14.12.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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